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ständigen Stellen kommen nıcht mehr nahmen, die ‚„„‚Investitionen für den könnte iIinan ıh jedoch durchaus dem
daran vorbeı, die Politik iın Frage pomposen und überflüssigen Konsum alternativen enkmodell zuordnen:stellen, ach der die Planung des unınteressant werden lassen‘“. ethisch-moralischem Gesıchts-
natıonalen Lebens konzipiert wird.“‘ ıne solche ethosbestimmte Umstruk- punkt 1St Gr ohnehin berechtigt.

turıerung der brasılianischen Wırt- Di1e zweıte Motivatıon tür eıne solche
schatt mu(dß, ach dem allgemeinen p - kırchliche Stellungnahme 1Sst emınentIn den Menschen lıtischen Wıllen und dem gegenwärt1- politischer Natur: Dıie Bıschöte drän-Investieren SCHh Bewulßltseinsstand der in Politik SCNH die Regierung nachdrücklich
und Wıiırtschaft mafßgeblichen Kräfte „einıgen wenıgen““, die JetzıgeDie Empfehlungen für eıne solche urteılen, als reine Utopıe erschei- Wırtschaftspolitik revidierenden Ent-

CC Wırtschaftsordnung reichen VO (  S Es stellt sıch die Frage, ob die Bı- scheidungen, die Brasıilien davor be-
ethischen Grundsatzentscheidungen schöte iın der Wahrnehmung ihres wahren sollen, die Erfahrungen ande-
bıs konkreten wirtschaftspoliti- prophetischen und pastoralen Auf- FEr kapitalistischer Länder lediglichschen Mafßnahmen. Sıe soll den Men- mıt diesem Dokument nıcht mıt eıner Zeıtverzögerung wıeder-
schen 1ın den Mittelpunkt der Politik die Grenzen ıhrer Zuständigkeit STO- holen, während diese sıch „anschık-stellen. Freilich musse die Regierung en (ob ıhre ökonomischen Rezepte ken, den VO ıhnen erzielten Entwick-
Murt unı!ı schöpferische Phantasie ent- — WenNnNn dies auch von zweıtrangıger lungsstand radıkal ın Frage stellen.
wıckeln, ELW Anreıze tür die Bedeutung 1st iın Brasılien überhaupt Denn nıchts gyarantıert ihnen, da{fß 6c8
Besitzenden schaffen, ın wiırklıch durchführbar sınd) Für die Bischöte siınnvoll sel, jeden 1Ur mögliıchensoziale Projekte investieren. Hıer aber ottenbar VOT allem Zzwel ökologischen Preıs die Produktion
sprechen sıch die Bischöfte quası fur Dınge ausschlaggebend: Zum eınen unendlich steıgern, adurch
eıne zumuindest teilweise gelenkte bietet die politische Übergangsphase eıne unersättliche und sinnlose Kon-
Planwirtschaft aus, iın der zZzu Beispiel Gelegenheıt ZUur Überprüfung oder gar ummentalität nähren.“ Da{iß eıne
die Grundnahrungsmittel r1goros fest- Revısıon eiıner Menschen geringschät- solche arnung AUS dem Mund Von

Preıise hätten. Zur Stabilisie- zenden Wırtschaftsordnung, der Bischöten kommt, macht s$1e nıcht
LUNg dieser Politik empfehlen die Bı- dem jede Jangfristige Perspektive tehlt nıger edenkenswert. Fuür die brasılia-
schöfe 1INWeIls aut das Beispiel Der Satz ‚„„Der orößte Reıchtum, den nıschen Kırchenführer gehört diese

WIr haben, 1St der Reichtum Men-anderer Länder eıne hohe Besteuerung Mahnung in die Zukuntft otfenbar
aufwendıger Konsumgüter, Preisstüt- schen“‘ INaS in den Ohren auch ach- ebenso ıhrer pastoralen Aufgabe
ZUNSCNH, Kreditvergünstigungen tür denklicher brasılianischer Politiker WI1e das auf das Heute gerichtete Enga-
Produktionen, die tüur den inländi- anstößig der makaber klingen. In se1- geEMENT für die Millionen Armen Bra-
schen Markt bestimmt Sind; und Ma{ßS- NeT wirtschaftspolitischen Bedeutung sıliens.

Gesellschaftliche Entwicklungen _
Dire rechtspolitische Entwicklung in der
Bundesrepublı Deutschland
Zu eingr Erklärung duUu dem Zentralkomitee der eutschen Kafholiken
Die Kommuissıon („Politik, Vertassung, Recht‘‘) des heıßt, 1Ur „„auf einıge Tendenzen in der
Zentralkomitees der eutschen Katholiken (Vorsıitz: Pro- Rechtsentwicklung SOWIe in den rechtspolıtischen VOr-
tessor Hans Buchheim, Maınz) hat eıinen umfangreichen stellungen unNnscrer Gesellschaft autmerksam machen
„Diskussionsbeitrag‘“‘ ZUuUr rechtspolitischen Entwicklung (will)“‘, kommen doch die verschiedensten Felder der
1in der Bundesrepublik Deutschland vorgelegt. Schon der Rechtspolitik un: der Gesetzgebung Zr Sprache: VO

Untertitel ‚„„Kritische Anmerkungen‘“‘ macht deutlich, dafß Strafvollzug über das Eherecht bıs ZuUur Entwicklung des
VOT allem auf tatsächliche oder mögliche Fehlentwicklun- Eigentumsrechts, VO Abtreibungsstrafrecht bıs ZU

gCn hingewiesen und VOT Verschärfung solcher Fehlent- Recht der elterlichen orge und ZU Entwurt eınes neu«CcC

wicklungen SEWANL Wil‘d ; Obwohl das Papıer, W 1€e 65 ein— Jugendhilfegesetzes.
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Reduzierte Vorstellung v Menschen? mündıgen Bürger überlassen bleiben‘“‘) widerspreche dem

unauflöslichen Zusammenhang zwıischen der verfassungs-
Ausgangspunkt der kritischen Überlegungen 1st das Men- rechtlichen Ordnung und der allgemeinen Ethik War
schenbild ım heutigen Recht Das Papıer spricht VO  — ZU- wenden sıch die Gebote der Moral den einzelnen un!
nehmenden Meinungsverschiedenheiten“‘ über das Wesen seıne Verantwortung, aber deswegen könnten s1e nıcht
des Menschen 1mM gegenwärtigen Rechtsdenken und ın der schon Privatsache se1ın, ‚da S1e grundlegende Bedeutung
Rechtsentwicklung. Insbesondere verstärke sıch die Ten- tur eın humanes Zusammenleben in der Gesellschatt ha-
denz, sıch in der Gesetzgebung ‚„ VON dem Menschenbild ben  c Außerdem musse ‚„das Recht des Staates dem e1In-
abzuheben, das 1mM Christentum mafßgeblich epragt, aber zelnen eın bestimmtes ınımum dessen garantıeren, W asS

weıt über die Grenzen der Konfessionen hinaus unlösbar ıhm sıch seıne Mıtmenschen moralısch schulden‘‘. [ )as
mıt der Kulturtradition Europas verbunden und VO  . VvOraus, dafß „eın Teil der iın erster Linıe der Moralıtät

Grundgesetz vorgesetzt wird‘‘ Grundlegend tur zuzuordnenden Verpflichtungen“‘ zusätzlıiıch VO Recht
dieses Menschenbild sel, dafß der einzelne für sıch verant- abgedeckt se1l Dıie grundlegenden Gebote der Moral un!
wortlich ist Gerade diese Verantwortlichkeit, zumal als die VO  z der Verfassung geschützten Rechtsgüter wüurden
Verantwortung der Einzelperson, ware ın rage gestellt, einander entsprechen.
;„„WCNN INa  } darautf verzichten würde, beı Taten, welche
die Lebensverhältnisse anderer einschneidend beträfen,
verschuldetes Verhalten als Anknüpfungsbestand für gC- ISsche Beeinträchtigung
setzliıche Folgen heranzuzıehen‘‘. der Grundrechte?
Von 1er AUus$s ubt das Papıer generelle Kritik der Ver-
nachlässigung des Verschuldungsprinzips, un! ZW al Das Diskussionspapıier der 7ZK-Kommissıon geht nıcht
zweıerle1 Aspekt: einmal als Kritik der Bagatellisierung weıt,; die Einhaltung VO Grundrechten iın der Bundesre-
des Schuldprinzips ım Strafvollzug. Di1e Zielbeschreibung publik bezweiıteln. Es stellt einleitend ausdrücklich fest,
des Strafvollzugs werde unvollständıg, wenn das Schuld- da{fß die Entwicklung des Rechts in der Bundesrepublik
Sühne-Prinzip vollig ausgeklammert werde. Dıie Ahndung Deutschland „eIn hohes Ma{ rechtlicher un sozıaler
VO  } Straftaten, deren Wiederholbarkeit ganz unwahr- Sıcherheit tür den einzelnen‘‘ erreicht hat ber es sıeht
scheinlich sel,; weıl sı1e in eıner einmaligen Konfliktsitua- 1m Nichternstnehmen der Verfassung (Prüfung ıhrer ‚„Be-
tion begangen wurden, ließe sıch hne Rückgriff auf das lastbarkeıt‘“, ın der „Verzerrung des Verfassungsrechts‘‘)
Schuld-Sühne-Prinzıp nıcht begründen. Fur die Verur- durch die Verschiebung der Rangfolge einzelner Grund-
teilung eınes Schwerverbrechers, der bereıts seıt Jahren rechte Lasten ihres Bezugs auf die Unantastbarkeıt der
wıeder in geordneten Verhältnissen lebt, fehle dann eben- Menschenwürde Erscheinungen, die dahın führen, daß
talls eıne einsichtige Begründung. einzelne Grundrechte de facto nıcht mehr garantıert WEeTr-

Nıcht mınder wichtig 1StTt den Autoren des Papıers eın den Gewiı1sse Grundrechte, w 1e die Achtung der
zweıter Aspekt: die Verdrängung des Schuldprinzıips ım Menschenwürde, des Lebensrechts und des Rechts auf

Scheidungsrecht. Hıer habe nıcht Nnur das Zerrüt- persönliche Freiheit SOWI1eEe grundrechtlich geschützte In-
stıtutiıonen WwW1e FEhe und Familie, wurden ZW al tormaltungsprinzıp das Verschuldungsprinzip abgelöst, sondern

das Ceu«C Scheidungsrecht schliefße die persönlıche Verant- noch beachtet, taktısch jedoch beeinträchtigt.
wortlichkeit der Ehegatten tür den Bestand der FEhe prak- Als wichtigstes Beispiel dafür führt das Dokument die
tisch dadurch auUs, dafß der Begriff der Zerrüttung wıeder anlaufende Diskussion über den f 278 Die
vermieden un! seıner Stelle VO ‚„„Scheıitern“‘ der Fhe Kommıissıon des Zentralkomitees häalt den gegenwärtigen
geredet werde. Anstelle der persönlıchen Verantwortung 0218 5 ZW 3ar dem Wortlaut ach nıcht (für) verfassungs-
der Partner der „schicksalhafte Verlauf‘‘. Dadurch wiıdrıig“‘, weıl CT sıch 1im Wortlaut deutlich VO  - der seiıner-
werde Ehe ogrundsätzlich iın private Beliebigkeit gestellt. zeıt VO Bundesverfassungsgericht verwortenen Frısten-
Der einzelne könne durch eıgenes provokatıves Verhal- regelung unterscheide. Praktisch aber eröffne die jetzıge
ten nıcht Nur die Ehescheidung erzwıingen un:! Unterhalt Gesetzgebung die gleichen Möglıichkeıiten. Die Stel-
und Versorgungsansprüche stellen. Es werde damıt ‚SEFSE- lung des Kındes als Grundrechtsträger se1l damıt entschie-
mals iın der Jüngsten deutschen Rechtsgeschichte“‘ der den geschwächt. Dıe Gleichrangigkeit des verfassungs-

rechtlichen Gebots, das Leben ZuUu schützen, un:! das RechtGrundsatz aufßser acht gelassen, da{fß nıemand AUuUsS eıner
Verletzung VO Rechtsansprüchen anderer eıgenes Recht der Schwangeren aut freie Entfaltung der Persönlichkeit
ableiten könne. se1l damıt nıcht mehr gewahrt. Es erfolge eindeutig eıne

Verschiebung des Schwerpunktes VO ersten auft letzteres.och entschiedener als mıt diesen bekannten Argumenten
das eu«ec Scheidungsrecht wendet sıch das Papıer Damıt aber werde Unrecht Jegalısıert.
dıe generelle Ausklammerung WVDON ethischen @. In gleicher Weıse gefährdet sıeht das Papıer das grund-

rechtlich geschützte Elternrecht. An der Neuregelung dersichtspunkten Aa4u$s Gesetzgebung und Rechtssprechung. Es
gebe einen allgemeinen Trend, sıch VO Begriff der Moral elterlichen orge wurden die Rechte des Kınder uüuberbe-

distanziıeren und selbst bereıts in der juristischen Aus- LONT und die Elternrechte als ‚„„Gewaltpotential““ hınge-
stellt. Die Famıilıe wüurde NUr och als Summe VO  ® Eın-bildung NUur VO  - ‚abweichendem Verhalten‘“‘ sprechen.

Die völlige Privatisierung von Moral („Moral mMusse dem zelınteressen, nıcht mehr als Einheit gesehen.



b48 Entwicklungen
Unter diesem Aspekt wırd auch der Bericht der VO  3 der Auseinandersetzungen der etzten Jahre mıt eıner Reıihe
Bundesregierung berufenen Kommiuissıon für die Retorm VO  —_ polemischen Reprisen. Es wiırd viel Bekanntes Gdes Familienrechts angegriffen, der als Bezugsobjekt der tragen, 1aber auch manche bemerkenswerte Anregung für
Familienpolitik nıcht mehr 1U den ‚„‚hıstorischen 2amı- die weıtere Diskussion gegeben. Die rage, wıeweıt die
lıentypus“‘ sehe, sondern auch dıie verschiedenen NeuUeEren Relativierung VO Recht gehen kann, ohne dafß Rechtsun-
Formen partnerschaftliıchen Zusammenlebens, iınsbeson- sıcherheit entsteht der Sal die Gesetzgebung un! Recht-
dere nıcht legalisıerte Partnergemeinschaften, Wohnge- sprechung ın unsachgemäße Abhängigkeit VO  — gesell-meınschaften und Kollektive heranzıehe. Das Grundge- schafttlichen TIrends geraten, 1ISTt eıne der grundlegenden
SCtZ (Art verstehe Famiılie aber „„die auf der Ehe Fragen gegenwärtıiger Rechtsentwicklung, Beachtenswert
gegründete naturliche Lebensgemeinschaft Von Eltern und 1St auch, dafß das Papıer den generellen Trend ZUY Ver-
Kındern‘‘ Der Schutz dieser Gemeinschatt se1 nıcht mehr rechtlichung aufgreitt, wenngleıch dieses Thema bereits
genügend gewährleistet. seıt einıger e1It nıcht NUur in Fachkreisen, sondern ın allen
Nachdrücklich beklagt das Papıer eınen „Mangel nn politischen Lagern diskutiert wırd Es LUL dies allerdingsfür dıe Bedeutung der Instıtutionen‘‘, hinter der sıch sehr zögernd un:! oftenbar miıt halbgutem Gewissen,
dıe Vorstellung verberge, ‚Recht se1 nıchts anderes als eın wurde CS nıcht Verrechtlichung den Begritf der
Instrument der Ausübung und Sıcherung politischer „ Vernormierung‘‘ (nıcht 1NUr eın sprachliches Monstrum)Macht und eın bloßer Ausfluß politischen Wıllens‘“. Wer ordern. Das Papıer 11l mıiıt dieser Sprachregelung oftfen-
den Rang VO Institutionen un! den Rang des Rechts auf siıchtlich dem Mißverständnis entgehen, CS rede eıner Re-
diese Weıse relatıvıiere, 1etere das ötftentliche Leben und duzierung VO Gesetzen und Verordnungen das Wort,;
die Belange des einzelnen Burgers eınern übersehe aber, dafß in weıten Zonen rechtliche Regelungenkontrollierten Gesellschaft aus, deren Opfter jeweils nıcht 1Ur zahlreich 91401 geschatften, sondern 1mM Eherecht,die Schwachen, die autf den Schutz des Rechts meısten Abtreibungsstrafrecht auch zurückgenommen wurden. Es
Angewılesenen, sınd Das Papıer spricht auch VO  } eıner wırd aber die Hauptirage nıcht autgegriffen, 65 e1-
‚„verschleierten Ideologisierung des Rechts‘‘, VO  S dem gentliıch dem Doppelphänomen kommt,; da{f auf der e1-
Trend, posıtıve Rechtsnormen NUur ach dem angeblichen nen Seıte die Verrechtlichung des Lebens (vorwiegend 1m
Wıillen un! den unterstellten Beduüurtfnissen der Gesell- zıvilrechtlichen Bereich) NO ZUSCHOMMECN hat, aut der
schaft auszulegen. Unter solchen Bedürtnissen wurden anderen Seıte rechtliche Regelungen (vorwiegend 1M
sıch oft 11UTFr Vorstellungen und Bestrebungen VO Minder- Strafrecht) zurückgenommen werden. 1eweıt 1St diese
heiten verbergen, die sıch einbildeten, ‚„S1€e allein könnten Entwicklung notwendig, wıeweıt mMu ıhr gEeESCNSESLEUECTTbeurteıilen, W as er Gesellschaft nutzt und NOLT tut  c werden? Das Papıer bringt den Zug ZUur Verrechtli-
Zur MWlustration verweıst das Papıer auf den ursprünglı- chung das Subsidiarıtätsprinzip iın Anschlag. Wiäre nıcht
chen Entwurt ZU Hochschulrahmengesetz, der VO  5 der fragen, ob das Subsıdiarıtätsprinzip NUur dort oilt,
Ausübung VO  - Lehre un Forschung AA E Verantwortung CS Individuen und Primärgemeinschaften VOTr unzulässıgen
gegenuüber der Gesellschaft“‘ sprach. Dıie Verantwortung Eıngritften des Gesetzgebers, 1m Recht der elterlichen
gegenüber der Gesellschaft könne sıch nıcht ach der Je=- orge, schützen oilt, oder nıcht och vielmehr dort,
weılıgen politischen Eınstellung wandeln. dem einzelnen Freiheitsraum gelassen werden muf6ß?
Der Ideologisierung des Rechts Auftrieb gegeben werde
durch eıne generelle Verkennung VO Rechtsnormen, Selbstverständlich wırd [an dem Papıer auch zubilligen,
WCNN inan meıne, diese sej]en Nur darauf angelegt, Gesell- dafß CS seinerseıts nıcht treı seın annn VOoO  — gewı1ssen Vor-
schaft unterdruücken. Aut diese Weıse wolle InNnan „„dem verständniıssen und durchaus diskutablen Sıtuationsein-
Gesetzgeber das Instrumentarıum entwınden, dem Leben schätzungen. eht ın der Bundesrepublik gegenwärtig der
der Gesellschaftt eınen verbindlichen und tüur alle bere- Trend wirklıch hın ZuUurLr Erprobung der Belastbarkeit der
chenbaren Rahmen geben“‘. Statt dessen wurde Verfassung, der obsiegt nıcht ach W1e VOT die umgC-
Verstofß das Prinzıp der Gewaltenteilung die kehrte Tendenz, die Verfassung, gerade weıl 6S eınem
Rechtsanwendung ‚m eıne unkontrollierbare Rechts- ethischen Grundkonsens tehlt,; quası sakralisıeren?
schöpfung aus dem widersprüchlichen Fundus gesell- Miıt der Folge, dafß vieles, W 2A5 in eıner Demokratie polı-
schaftlicher Anschauungen verwandelt‘‘. Konsequenter- tisch entschieden werden müuüßte, durch die Verfassungs-
Wweılse sehe INan als Ziel der Juristischen Ausbildung dann gerichtsbarkeıt festgemacht wırd Gewiß hat die (sesetz-
auch nıcht mehr den Jurısten, der die Normen des Rechts gebung miıttelbaren und unmittelbapen Einflufß auch auf
anzuwenden un durchzusetzen habe, sondern eıne das moralische Verhalten der Burger, aber stımmt deswe-
dere Art Sozialtherapeuten oder Sozlualıngenieur. gCNH allgemein schon der Satz, dafß „n dem Madße, in

dem das posıtıve Recht ethisch neutralisiert wiırd, auch die
Moralıität der Burger zurück(geht)““?Am ern der robieme Es 1St verständlıich, dafß sıch das Papıer bzw seıne Autoren

vorbeı? auch Gedanken und orgen machen über die Entwicklung
des Eigentumsrechts. Fs dürfte in unserer Gesellschatt

Das Papıer der 7/K-Kommıissıon liest sıch über welıte aum umstrıtten se1n, dafß das Eıgentum dem einzelnen
Strecken WI1e€e eıne vorläufıige Bılanz der rechtspolitischen eın menschenwürdıges Daseın in Freiheit (mit)ermöglıcht.
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ber InNan bleibt doch einigermaßen ratlos be] dem Hın- muüußfßte das eigentlıch auch mMıt dem urkatholischen rund-
weIıs, die Konkretisierung der Sozialpflichtigkeit des Eı- Satz kollidieren, dafß die (suter der Erde zunächst tür alle
ZENTLUMS habe berücksichtigen, dafi diese keinen Vor- da sınd Dıie ormale rechtliche Gleichrangigkeıit VO  e} Eı-
Lang VOTr dem staatlıchen Schutz erhalten dürte Abgesehen gentumsschutz und Sozıialpflichtigkeit des Eıgentums
davon, dafß in eıner Wettbewerbsgesellschaft die Sozı1al- braucht adurch Ja och nıcht ın Frage gestellt werden.
pflichtigkeıt des Eıgentums n1ı1€e betont werden kann, David Seeber

ntervieWw

Exegese: ıhreS in Theologie und Kırche
Fın espräc mıt Prof Rudolf Schnackenburg
Am Gestaltwandel der hatholischen Theologte In den letz- Dialog erheblich verändert. Durch die Öffnung der Kiréhe
ten Jahrzehnten hatte dıe neutestamentliche FExegese einen tur die Bibel und den exegetischen Zugang ıhr ertuhr

unsere Diszıplin zunächst eınen mächtigen Auftrieb. Dazumaßgeblichen Anteıl. Welche Funktion hat heute dıe hı-
kam auch das immer stärkere Zusammenwirken VO  ) EeVvVıan-storisch-kritische Erforschung der Schrift In Theologte UN

Kırche, steht dıe Exegese gegenwärtig In ıhrer hyıtı- gelischer un! katholischer Exegese. Durch die orößere
Freiheıt, die das /7weıte Vatıkanum xab, konnten die Kxw-schen Selbstreflexion ® ber dıese Fragen sprachen Z01Y miıt

einem der führenden hatholischen Neutestamentler ın egetiCN zunehmend auch heiße Eısen anpacken un:! torder-
Deutschland, Prof. Rudolf Schnackenburg. FYy ISst ydı- ten damıt naturlich die systematische Theologie ‚.bzw.
NAY1IUS für Neyues Testament der Theologischen Fakultät Dogmatik aufs CC heraus.
der UnWwversität Wiirzb»_trg. Dıie Fragen stellte Ulrich Ruh

Herr Proftessor Schnackenburg, 1m Augenblick SOI - „Wır eimnden in einem intensıven
gCNn die Exegeten nıcht gerade für Schlagzeilen. Rührt das Reflexionsprozeß”‘
daher, da{fi die Exegese ıhre Posıtion iın Theologıe und Kır-
che gefunden at, oder hat sıch das Interesse verschoben, Hat sıch die Dogmatik genügend auf die exegetischen
ohne dafß Grundfragen schon genügend apfgearbeitet Wwor- Ergebnisse und deren Konsequenzen hın geöffnet, oder
den wären? sınd hier noch Detizıte beklagen?
Schnackenburg: Dıiıe Exegese steht ZuUurfr eıt ın eıner wen1g Schnackenburg: Mır scheınt, da{fß tur diıe Dogmatiker heute
spektakulären, 1aber datür wichtigeren Selbstrefle- die Öffnung den Methoden und Ergebnissen der F x-
x10N üuber iıhre Methoden, uüuber die Grundtfragen der Her- weitgehend ZUr!r Selbstverständlichkeıit geworden ISt;
meneutıik und auch über ıhre Funktion 1mM (3anzen der dafß S1e selbst eın Stuck weıt Exegeten werden.
Theologıe. Mır scheıint, dafß s1e och nıcht völlıg sıch Nehmen S1e NUrLr als Beispiel die beiden großen Werke VO  D

Edward Schillebeeckx, der Ja trüher eın ausgesprochenun!| ıhrer Aufgabe gefunden hat
spekulatıv orjentierter Systematıker Wal, sıch aber INZW1-

Ist diese Selbstreflexion nıcht auch deshalb notwen- schen uber Jahre hinweg intens1V mıt kompliziertendig geworden, weıl sıch der Durchbruch der modernen
Exegese in der katholischen Theologie doch relatıv rasch egetischen Fragestellungen betafst un! S1€e in seıne hri-

stologıe iın vollem Umtang eingebracht hat Das 1St voll
vollzogen hat und dabei nıcht ımmer genügend über die anzuerkennen, auch wenn die exegetische Arbeıt in einem
Funktion der nNeu eingetührten und dann selbstverständ-
iıch praktizierten Methoden tüur das (sanze der Theologıe vielleicht problematischen hermeneutischen Horıizont DC-

schieht. Gerade dabe!i wird Ja auch deutlich, da{fß das Ge-
nachgedacht worden ist? spräch weıtergehen MUu Man dart in diesem Zusammen-
Schnackenburg: Wır hatten ımmerhın schon iın den tüntzı- hang A Jüngster eıt das diesjäahrıge Heft der
pCI Jahren recht ebhatte Gespräche zwischen Dogmatı- Theologischen Quartalschrift neNNECN, Theologen VCI-

kern und Exegeten. Damals wurde 1in einem ersten Anlaut schiedener Diszıplinen be1 aller Würdigung der unerläßli-
der Versuch nte  mMeCen, Spannungen abzutragen und chen Bedeutung der Kxegese tür die Theologıie durchaus
Wege der truchtbaren Zusammenarbeıt tinden. 1)as kontrovers über Impliıkationen und Konsequenzen disku-
Zweıte Vatiıkanum hat ann die Ausgangslage tur diesen tıeren.


